
GES CHAFTS ORDNUNG

für die Ortsbeiräte in der Gemeinde Gilserberg

Aufgrund des $ 82 Abs . 6 in Verbindung mit de4 $$ 6Z Abs . 5
Sati 2 und 60 der Hessischen Geneindeördnung (nCO) in der
Fassung vour 1. April 19ef (CVnf . f S. 66) sowie gemäß $ J6
der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Gilserberg hat
die Gemeinde'vertretung am 23.LO.1981 für die Ortsbeiräte
folgende Geschäftsordnung erlassen:

$L
Konstituierung des Ortsbeirates,

Wahl des Vorsitzenden, seiner Stellvertreter
und der Schriftführer

Der bisherige Ortsvorsteher hat den Ortsbeirat binnen sechs
Wochen nach der WahI zu seiner konstituierenden Sitzvln'g ein-
zuberufen. fhm obliegt die Leitung der Sitzung bis die Neu-
wahl des Ortsvorstehers erfolgt ist. Bewirbt er sich erneut
um die Funktion des Ortsvorstehers, so leitet das an Jahren
älteste Mitglied d.es Ortsbeirates die Wahl.

$2
Aufgaben des Ortsbeirates

(1 ) Gemeindevertretung und Gemeindevorstand haben den Orts-
beirat zu allen wichtigen Angelegenheiten zrt hören, die
den Ortsbezirk betreffen, insbesondere zu dem Entwurf d.
Haushaltsplanes. Der Ortsbeirat hat ein Vorschlagsrecht
in allen Ängelegenheiten, die den Ortsbezirk angehen.

(Z ) Der Ortsbeirat ist zrt solehen Angelegenheiten nicht za.
hören, die den Ortsbezirk nur deshalb berühr€Dr weil er
ein Teil der Gemei.nde insgesamt ist. Insbesondere ist er
nicht vor Erlaß, Anderung oder Aufhebung von Ortsrecht zu
hören, d.as für aIle Ortsbezirke der Gemeinde unterschieds-
los gilt und danit nur die Gesamtinteressen der Gemeinde
angeht, die zu wahren Auf gabe der Gemeindevertretung i.st.
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ß) Der Ortsbeirat hat seine Stellungnahme schriftlich inner-
halb einer Äusschlußfrist von 3 Wochen gegenüber dem Vor-
sitzenden der Gemeindevertretung abzugeben. Hört der Ge-
meindevorstand den Ortsbeirat Err so gilt Satz 1 entsprech-
end mit der Maßgabe, daß die Stellungnahme gegenüber dem
Bürgermeister abzugeben ist .

(+) Gibt der Ortsbeirat eine Stellungnahme nicht oder nieht
innerhalb der Frist des Abs. 3 8b, so gilt dies als Zu-
s t immuflg .

$3
Aufgaben ales Ortsvorstehers,
Einladung zu tlen Sitzungen

(f) ner Ortsvorsteher beruft ttie llitglietler des Ortsbeirates zu
den Sitzungen schriftlich- unter Ängabe der Gegenstäntle tler
Verhantllung (Tagesortlnung). Zwischen tlem Zugang der tadung
und deu Sitzungstag müssen mindestens drei volle Tage liegen.
In eiligen Fällen kann tlie Laclungsfrist algekürzt werden;
hierauf nuß in der Latlung austlrücklich hingewiesen werden.

(z) nfe Tagesordnung untl der Zeitpdnkt aler Sitzungen rderden von
dem Ortsvorsteher in Benehrnen mit tlen Vorsitzenalen der Ge-
meinalevertretung unil dem Geneindevorstantl festgesetzt.

(:) ijter Änge legenhe iten, die nicbt auf der Einlatlung zu der
Sitzung verzeiehnet sind, kann nur verhandelt und beschlos-' sen werilen, wenn zwei Drittel aler in aler Eauptsatzung fest-
gelegten Zahl rler Mitglieder des Ortsbeirates zustimmen.

$rr
Verpflichtung zur Einberufung des Ortsbeiratee

Der Ortsvorsteher muß den Ortsbeirat einberufen, wenn dies min-
destens ein Viertel der in der Eauptsatzung bestimmten ZahI sei-
ner lIitgliedler, die lfehrheit tler GeBeindevertretung oder tlie Mehr-
heit rles Geneindevorstandes unter Ängabe der zur Verhanillung zu
stellenelen Gegenstände verlangt.
$ 56 lts. 1 satz 2 EGo gilt sinngenäß.

$5
Teilnahme an den Sitzungen

(l) Die Mitglieder des Ortsbeirates sind zvr Teilnahme an den
Sitzungen des Ortsbeirates verpflichtet. Bei Verhinderung
haben sie ihr Ausbleiben unter Darlegung der Gründe vor Be-
ginn der Sitzung dem Ortsvorsteher anzu'zeigen.

3



J

(Z) wi 11 ein Mitglled des Ortsbeirates die Sitzung vorzeitig
verlass€Dr so hat es dies dem Ortsvorsteher unter DarIe-
gung der Gründe vor Beginnr spätestens vor dem Verlassen
der Sitzung artzuzeigen.

ß) Gemeindevertreter, die in dem Ortsbezirk wohnen, dem Orts-
beirat i eAoch nicht als ordentliche Mitglieder angehören,
können an seinen Sitzungen mit beratender Stimme teilneh-
men.

$6
Beschlußfähigkeit

(t ) Der Ortsbeirat i st beschlußf ähig, wenn di e Einladung ord.-
nungsgemäß erfolgt und mehr als die Hälfte der in der Haupt-
satzung festgelegten Mitglieder anwesend ist. Der Ortsvorste-
her stellt die Beschlußfähigkeit zu Beginn der Sitzuln,g fest.
Sie gilt so lange a1s vorhanden, bis der Ortsvorsteher die
Beschlußunfähigkeit auf Antrag feststellt.

(Z) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlußunfähigkeit zurüekge-
stellt worden und tritt der Ortsbeirat z:ur Verhandlung über
denselben Gegenstand. ztltm zweiten Male zusammen r so isi er
ohne Rücksicht auf die ZahT der Erschienenen beschlußfähig.
In der Ladung zur zweiten Sitzvng muß auf diese Bestimmung
ausdrüeklich hingewiesen werden. Die Ladungsfrist muß min-
destens einen Tag betragen.

(l) Besteht bei mehr als der Hälfte der Mitglieder des Ortsbei-
rates ein gesetzlicher Grund, der ihrer Anr+esenheit entge-genstehtr so ist der Ortsbeirat ohne Rücksicht auf die ZahL
d.er anwesenden Mitglieder besehlußfähig; seine Besehlüsse be-
dürfen in diesem FaIIe der Genehmigung der Aufsiehtsbehörde.

$z
Sltzungsleitung, Verfahren

(f) ler Ortsvorsteher leitet die Sitzungen rles Ortsbeirates. Er
hanalhalt tlie Ordnung in den Sitzunger untl übt das Hausrecht.

(e) ner Ortsbeirat faßt seine Beschlüsse in öffentlichen Sitzungen.
Er kann für einzelne Angelegenheiten die öffentlichkeit aus-
sehließen. Änträge auf Ausschluß der öffentlichkeit werrlen ln
ni chtöffent li cher Sitzung begrüadet, beraten und entschiedenl
die Entscheiclung kann in öffentlicher Sitzung getroffen r^'erden,
wenn keine besondere Begründung oder Beratung erforderl,ich ist.
Beschlüsse, welcbe in Dichtöffentlicher Sltzung gefaßt worden
sind, sol1eD nach Wi ealerherste I lung cler öffentlichkeit bekannt-
gegeben werd.en, soweit dies angängig ist.

(t) Oer Ortsbelrat tritt so oft zusanmen, wie es die Geschäfte
erforalern, jedoch mindeatens alle zwei Monate einmal.
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$B
Ahndungsmittel

(t) Der Ortsvorsteher kann einem Mitglied des Ortsbeirates bei
ungebührliehem oder ordnungswidrigem Verhalten eine Rüge
erteilen.

(Z ) Der Ortsvorsteher kann ein Mi tgli ed des Ortsbeirates bei
ungebührliöhem oder wiederholt ordnungswidrigem Verhalten
für einen oder rnehrere, höchstens drei Sitzungstage aus-
schließen.

ß) Der Betroffene kann gegen Maßregelungen im Sinne der Abs. 1
und 2 die Entscheidung des Ortsbeirates anrufen. Diese ist
spätestens in der nächsten Sitzung zu treffen.

$e
Nietlerschrift

(l) ijler tlen wesentlichen Inhalt der Verhantllungen des Ortsbei-
rates ist eine Nietlerschrift zu, fertigen. Sie ist in der Re-
gel auf alie Ängaben zu beschränker, wer in der Sitzung an-
wesend war, welche Gegenstände verhantlelt, Idelehe BeschIüsse
gefaßt untl welche Wahlen vollzogen wortlen sind. Die Abstinnungs-
uncl l{ahlergebnisse sind festzuhalten. Jedes Mitglieal des Ortsbei-
rates kann verlangen, daß seine Abs t innung in aler Niederschrift

. festgebalten wiral .

(Z) nie Niealerschrift ist von dera Ortsvorsteher, eiDem [Iitglied des
Ortsbeirates sordie den Schriftfübrer zu unterzeichnen.

(3) oie Niederschrift wird ab den siebten Tage nach aler sitzung
'- des Ortsbeirates für die Dauer einer Woche iu Rathaus Gilser-

berg, Straße Bahnhofstraße 42, Zimmer 4 zrar Einsichtnahne für
tlie Mitglieder des Ortsleirates offengelegt.
Gleichzeitig sintt alen Ortsbeiratsnitgliedern Abschriften der
Nieclerschrift zuzuleiten.

(4) ninwendungen gegen die Bichtigkeit der Nietlerschrift können
nur innerhalb von fünf Tagen nach Ablauf tler Offen I egungsfri s t
bein Ortsvorsteher sehrifttich erhoben rr'ertlen. llber rechtzeitig
erhobene Einwencluneen entscheialet der Ortsbeirat in tler folgen-
alen Si tzung .

$10
Sinngemäß anzuwendende Vorschrif ten

(l ) zur tlen Geschäftsgang cles Ortsbeirates f inden alie Vorschrif ten
cfer $$ 52 bis 55,-57-Abs. 2, 58 Abs. 1 bis 6, 67, 62 Abs. 5
Satz 2, Abs. 6, 65 ets. I HGo sinngeroäß Änwendung.
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(Z) Im übrigen finden auf das Verfahren des Ortsbeirates die
Bestimmungen der Geschäftsordnung für die Gemeindevertre-
tung ergänzend Anwendung, soweit nicht diese Geschäftsord-
nung etwas anderes bestimmt.

$ 11

Arbeitsunterlagen

Jeden Mitglied des Ortsbeirates sind eine Textausgabe der
Hessischen Gemeindeordnung sowie je eine Ausfertigung der
Hauptsatzung der Gemeinde, Geschäftsordnung der Gemeinde-
vertretung sowie dieser Geschäftsordnung auszuhändigen.
I{erden d.iese während der Wahlzeit geändertr so gilt die
in Satz ! getroffene Bestimmung auch für die geänderte Fas-
sung.

$ i.z
Inkra ft t re t en

Diese Gesehäf tsordnung tritt am 24'.L0.1981 in Kraf t.
Gleiehzei-tig tritt die bisherige Geschäftsordnung für die
ortsbeiräte der Gemeinde Gilserberg vom !2.oT .Lglt+ außer
Kraft.

Gilserberg
, den o. 23.10.1981

aa

(Vors itzender d rtretung )Gemeinde

Lampe




